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CT-Kontrollen bei interventionellen Leistungen in 
Kooperation mit anderen Ärzten
Interventionelle Leistungen, die unter CT-Steuerung durchgeführt werden, 
sind nach dem neuen EBM mit Nr. 34502 abzurechnen. In der Praxis ist es 
allerdings häufig so, dass der Radiologe diese Leistung in Kooperation mit 
einem anderen Arzt erbringt und daher nicht alle in der Leistungslegende zu 
Nr. 34502 genannten obligaten Leistungsbestandteile erbringt, sondern ledig-
lich die CT-Steuerung. Was in solchen Fällen bei der Abrechnung zu beachten 
ist, erfahren Sie nachfolgend.

Abrechnungsvoraussetzungen 
für CT-gesteuerte Interventionen

Als obligate Leistungsinhalte 
beinhaltet die CT-Steuerung nach 
Nr. 34502 die Durchführung von 
Punktionen, pharmakotherapeuti-
schen Applikationen, Interventionen 
an Nerven, Ganglien, Malignomen, 
Gelenkkörpern und/oder Gelenk-
facetten sowie eine Überwachung 
von mindestens 30 Minuten. 
Berechnungsfähig ist die CT-Steue-
rung somit nur dann, wenn der Arzt 
neben der CT-Steuerung zusätzlich 
eine interventionelle Maßnahme 
durchführt. Für Radiologen bedeutet 
dies, dass sie eine der Maßnah-
men zusätzlich zur CT-Steuerung 
selbst erbringen müssen, um die 
Nr. 34502 berechnen zu können.

Abrechnung bei Kooperation

Tatsächlich aber kommt es häufig 
vor, dass der Radiologe die CT-Steu-
erung bei interventionellen Maß-
nahmen durchführt und dabei mit 

einem weiteren Arzt kooperiert, der 
zum Beispiel eine schmerztherapeu-
tische Injektionsleistung im Bereich 
der Wirbelsäule durchführt.

Beispiel: Ein Orthopäde oder ein 
Neurochirurg will Spinalnerven-
blockaden (Nr. 30724) oder andere 
schmerztherapeutische Leistungen 
unter CT-Kontrolle durchführen. Da er 
keine Genehmigung zur Abrechnung 
von CT-Leistungen hat, führt er 

die entsprechenden Leistungen in 
Kooperation mit einem Radiologen 
durch, der zur Durchführung der 
CT-Untersuchung eine Überweisung 
erhält. Die Leistungen werden dann 
in Kooperation ausgeführt.

Da der Radiologe die zur Berech-
nung der Nr. 34502 geforderten 
interventionellen obligaten Leis-
tungsinhalte nicht ausführt, kann 
er diese Position nicht abrechnen. 
Berechnungsfähig wäre aber die CT-
Untersuchung von Teilen der Wirbel-
säule nach Nr. 34311 (1.940 Punkte). 
Der kooperierende Arzt rechnet in 
solchen Fällen die von ihm erbrach-
ten Leistungen ab (zum Beispiel 
Punktionen) und der Radiologe die 
durchgeführten CT-Untersuchungen.

Legt der kooperierende Arzt zum 
Beispiel bei schmerztherapeutischen 
Leistungen zusätzlich eine Infusi-
on an, kann er dafür die Nr. 02100 
abrechnen. Für den Radiologen ist 
die Berechnung von Infusionen nach 
Nr. 02100 neben CT-Leistungen aller-
dings ausgeschlossen.

Fazit: Zur Durchführung interventi-
oneller Maßnahmen unter CT-Steu-
erung kann eine Kooperation mit 
anderen Ärzten sinnvoll sein, da der 
Radiologe dann die von ihm er-
brachten CT-Leistungen abrechnen 
kann. Auch der kooperierende Arzt 
profitiert, da die Leistungen, die er 
in diesem Zusammenhang erbringt, 
ebenfalls berechnungsfähig sind.

Praxistipp
Bei Streichung der Nr. 34230 
Widerspruch einlegen

EDV-Abrechnung
Sicherungskopie jetzt 16 Quartale 
aufbewahren

Sozialversicherungsbeiträge
Abgabe ab 2006 bereits Ende des 
Monats

Leserforum EBM 2000plus
CT-Angio keine Kassenleistung?
MRT-Angio der Nierengefäße
Kontrolluntersuchung nach 
Schilddrüsenzintigraphie

•
•
•

Inhalt



IWW  .  Institut für Wirtschaftspublizistik

Radiologen WirtschaftsForum

Nr. 34230 neben Röntgenleistungen

Bei Streichung in 
Quartal 2/2005 Wider-
spruch einlegen!

In der September-Ausgabe Nr. 
9/2005 hatten wir berichtet, dass 
der Bewertungsausschuss den 
nicht sachgerechten Abrechnungs-
ausschluss der Nr. 34230 neben 
anderen Röntgenleistungen rück-
wirkend zum 1. Juli 2005 aufge-
hoben hat. Da es sich bei diesem 
Berechnungsausschluss um einen 
offensichtlichen Fehler im Regel-
werk des neuen EBM gehandelt 
hat, haben nach unseren Infor-
mationen einige Kassenärztliche 
Vereinigungen diesen Ausschluss 
bereits im zweiten Quartal nicht 
angewandt.

Praxistipp: Wenn Ihre Kassen-
ärztliche Vereinigung Ihnen unter 
Hinweis auf die im Quartal 2/2005 
formal noch gültige Ausschlussbe-
stimmung die Nr. 34230 gestrichen 
hat, sollten Sie unbedingt gegen 
diese Streichung Widerspruch 
einlegen (siehe auch Juli-Ausgabe 
7/2005).

EDV-Abrechnung

Sicherungskopie  
jetzt 16 Quartale  
aufbewahren
Bisher musste die Sicherungskopie 
der Abrechnungsdatei lediglich über 
8 Quartale in der Praxis aufbewahrt 
werden. Durch die neue Richtlinie 
der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung für den Einsatz von 
IT-Systemen in der Arztpraxis ist 
diese Aufbewahrungsfrist verlän-
gert worden. Seit dem 1. Juli 2005 
müssen Sie eine Sicherungskopie 
Ihrer Abrechnung 16 Quartale auf-
bewahren.

Sozialversicherungsbeiträge

Abgabe ab 2006 bereits Ende des Monats

Vom 1. Januar 2006 an müssen niedergelassene Radiologen die Sozialversi-
cherungsbeiträge bereits im laufenden Monat an die Einzugstellen abführen. 
Außerdem sind nur noch elektronische Beitragsmeldungen zulässig.

Bisherige Fälligkeitsregelungen

Bislang sind die von den Arbeit-
gebern abzuführenden Beiträge 
zur Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung (Sozialver-
sicherungsbeiträge) nach dem in der 
Satzung der Krankenkasse festge-
legten Tag an die Krankenkassen zu 
zahlen. Spätestens sind die Beiträge 
am 15. des Monats fällig, der dem 
Beschäftigungsmonat folgt. Das 
gilt für Löhne und Gehälter, die erst 
nach dem 15. eines Monats ausbe-
zahlt werden. Davon abweichend 
sind die Beiträge bereits am 25. des 
Monats fällig, wenn das Arbeitsent-
gelt bis zum 15. desselben Monats 
fällig ist.

Fälligkeiten ab 2006

Vom 1. Januar 2006 an sind die So-
zialversicherungsbeiträge in voraus-
sichtlicher Höhe der Beitragsschuld 
spätestens am drittletzten Bank-
arbeitstag des laufenden Monats 
fällig, in dem die Tätigkeit ausgeübt 
wird. Ein verbleibender Restbeitrag 
wird zum drittletzten Bankarbeitstag 
des Folgemonats fällig. Damit sind 
im Ergebnis die Sozialversiche-
rungsbeiträge ab Januar 2006 rund 
zwei Wochen eher fällig als bisher.

Die neue Fälligkeitsregelung stellt 
nicht mehr auf die Zahlung der 
Entgelte, sondern auf die voraus-
sichtliche Beitragsschuld aus der 
erbrachten Arbeitsleistung für den 
laufenden Monat ab. Beiträge für 
variable Gehaltsbestandteile (zum 
Beispiel Erfolgsprämien) können 
somit erst nach der genauen 

Feststellung im Folgemonat fällig 
werden. 

Beispiel: Während die Sozialver-
sicherungsbeiträge für den Monat 
Dezember 2005 spätestens bis 
zum 15. Januar 2006 abzuführen 
sind (Altregelung), hat dies für den 
Januar 2006 spätestens bis zum 
27. Januar 2006 zu erfolgen (Neure-
gelung).

Übergangsregelung

Um die Arbeitgeber im Januar 2006 
finanziell nicht unzumutbar zu be-
lasten, wurde folgende Übergangs-
regelung getroffen: Werden die 
am 27. Januar 2006 für den Monat 
Januar 2006 fälligen Sozialversiche-
rungsbeiträge nicht – oder nicht in 
voller Höhe – an die Krankenkasse 
abgeführt, sind sie jeweils in Höhe 
von einem Sechstel der Beitrags-
schuld mit den Beiträgen für die 
Monate Februar bis Juli 2006 fällig. 
Die Beitragsschuld für den Monat 
Januar kann somit auf die Monate 
Februar bis Juli zu sechs gleichen 
Teilen gestreckt werden. Die neue 
Regelung wird also „gleitend“ 
eingeführt. Natürlich können Arbeit-
geber die für Januar fälligen Beiträ-
ge auch – wie vorgesehen – in voller 
Höhe am drittletzten Bankarbeitstag 
entrichten.

Elektronische Ausfüllhilfen

Arbeitgeber, die nicht mit systemge-
prüften Entgeltabrechnungsprogram-
men arbeiten, können die elektro-
nische Ausfüllhilfe „sv.net“ nutzen. 
Die Anwendung steht im Internet 
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Fazit

Dem Arbeitgeber kann die Neurege-
lung erheblichen Mehraufwand brin-
gen. In dem Fall, dass die Entgelte 
nicht im Voraus feststehen, sondern 
variable Teile enthalten (Abrechnung 
nach Stunden, Auszahlung von 
Überstunden usw.), erhöht sich der 
Zeitaufwand für die Berechnung, da 
die Sozialversicherungsbeiträge zum 
Fälligkeitstermin vorläufig geschätzt 
und abgeführt werden müssen. 
Wenn die Beiträge endgültig festste-
hen, ist die möglicherweise entstan-
dene Differenz zu berechnen und 
abzuführen. Damit ist es möglich, 
dass es häufiger zu Beitragskorrektu-
ren kommen wird als bisher.

Leserforum EBM 2000plus

CT-Angio keine 
Kassenleistung?
Frage: „Aufgrund der Aufnahme 
von MRT-Angios in den EBM kön-
nen diese nicht mehr privat als IGeL 
liquidiert werden. In der Juni-Aus-
gabe (Nr. 6/2005) des ‚Radiologen-
WirtschaftsForum‘ haben Sie berich-
tet, dass gemäß einem Schreiben 
der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung (KBV) auch CT-Angios keine 
Leistungen sind, die nach dem EBM 
abgerechnet werden können. Damit 
stellt sich die Frage, wie CT-Angios 
bei Kassenpatienten abzurechnen 
sind, nachdem die MRT-Angios in 
den EBM aufgenommen wurden.“

Antwort: Die KBV hat mit einem 
Rundschreiben vom 29. März 2005 
den Kassenärztlichen Vereinigungen 
der Länder mitgeteilt, dass MRT- 
und CT-Angios keine vertragsärzt-

lichen Leistungen sind, die nach 
dem EBM abgerechnet werden 
können. Inzwischen hat der Bewer-
tungsausschuss die MRT-Angios am 
20. Juni 2005 in den EBM aufge-
nommen, nicht aber CT-Angios. So-
mit sind CT-Angios weiterhin nicht 
nach dem EBM, sondern privat als 
individuelle Gesundheitsleistungen 
(IGeL) zu liquidieren.

Falls Sie beabsichtigen, CT-Angios 
als IGeL durchzuführen, müssen 
Sie auf jeden Fall mit den betref-
fenden Kassenpatienten vor der 
Untersuchung einen schriftlichen 
Behandlungsvertrag schließen. In 
diesem sollte darauf hingewiesen 
werden, dass eine Verpflichtung zur 
Übernahme der Kosten durch die 
Gesetzlichen Krankenkassen nicht 
besteht. Außerdem sollten Sie in 
dem Vertrag die voraussichtlichen 
Kosten der Untersuchung auffüh-
ren, am besten durch Benennung 
der in Frage kommenden GOÄ-Posi-
tionen zusammen mit Steigerungs-
faktor und Endbetrag.

Leserforum EBM 2000plus

MRT-Angio der 
Nierengefäße
Frage: „Nachdem MRT-Angios als 
Kassenleistung in den EBM aufge-
nommen wurden, werden zuneh-
mend Patienten zur Abklärung der 
Nierengefäße überwiesen, so zum 
Beispiel Hypertoniker zum Aus-
schluss einer Nierenarteriensteno-
se. Wie sind diese Untersuchungen 
abzurechnen?“

Antwort: MRT-Angios der Nier-
engefäße sind nach Nr. 34485 
abzurechnen. Die Einbringung 
von Kontrastmitteln ist obligater 
Leistungsinhalt der Nr. 34485 und 
daher nicht gesondert berech-
nungsfähig.

Leserforum EBM 2000plus

Kontrolluntersuchung 
nach Schilddrüsen-
szintigraphie
Frage: „Die Schilddrüsenszintigra-
phie nach Nr. 17320 ist bei demsel-
ben Patienten innerhalb eines Quar-
tals nur einmal berechnungsfähig. 
Manchmal müssen wir aber Kon-
trolluntersuchungen durchführen. 
Was kann abgerechnet werden, da 
die Nr. 17320 und auch der Konsili-
arkomplex bei demselben Patienten 
nicht noch einmal in demselben 
Quartal berechnet werden kann?“

Antwort: Da Sie bei der ersten 
Untersuchung den Konsiliarkomplex 
und die Nr. 17320 abgerechnet ha-
ben, können Sie diese beiden Positi-
onen bei einer Kontrolluntersuchung 
in demselben Quartal nicht noch 
einmal abrechnen. Beide Positionen 
sind nur einmal pro Quartal bei 
einem Patienten berechnungsfähig.
 
Allerdings sind die Radionuklid-Kos-
tenpauschalen nicht durch den Aus-
schluss erfasst. Sie können somit 
die Pauschale Nr. 40500 (Pertech-
netat) oder bei besonderen Frage-
stellungen die Pauschale Nr. 40534 
(123-Jod) erneut ansetzen. 


